
Der Rat bestätigt folgende Dringlichkeitsentscheidung: 
 
Der außerplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 430.000 € bei HSt. 6300.9537.7 
zur Finanzierung der Straßenbauarbeiten und Ing. Leistungen für den Kreisverkehrsplatz B 55 
Kölner Straße / Südring wird gem. § 82 Abs. 1 Satz 5 GO zugestimmt. 


